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§ 1

Geltungsbereich 

Diese Richtlinien gelten für die Gewährung von Förderungsmitteln durch die St. Veit an der Glan. 

Die Stadtgemeinde bekennt sich damit zur Aufgabe, förderungswürdige Anliegen zum Zwecke des 

Gemeinwohls nach Maßgabe der Verfügbarkeit von Mitteln im Rahmen des Voranschlages zu 

unterstützen. Über die Vergabe von Förderungsmitteln haben die nach der Geschäftsordnung 

berufenen Organe, somit in erster Linie der Stadtrat, zu entscheiden. 

1) Subvention im Sinne dieser Richtlinien ist jede vermögenswerte Zuwendung, die die

Stadtgemeinde als Trägerin von Privatrechten physischen, juristischen Personen, 

Personengesellschaften oder Vereinen zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes aus ihren Mitteln 

gewährt, wobei im Gegenzug der Subventionsempfänger als Gegenleistung zu einem 

subventionsgerechten Verhalten verpflichtet ist. Die Zuwendung kann in Form einer Geldleistung, 

einer Sachleistung (z.B. Bereitstellung von Veranstaltungsräumen), einer Dienstleistung oder der 

Beistellung von Personal bestehen. 

2) Grundsätzlich werden Subventionen nur für das jeweilige Haushaltsjahr gewährt. Subventionen

über einen längeren, jedoch höchstens dreijährigen Zeitraum können nur Werbern/Werberinnen 

zugesichert werden, die nachweislich im Voraus längerfristig bindende Verpflichtungen eingehen 

müssen. Weitere Voraussetzungen für eine derartige Subventionszusage sind ein verbindlicher 

Finanzplan und ausreichende Begründung seitens des/der Subventionswerbers 

/Subventionswerberin. 
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